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18. Sitzung des Werksausschusses Rettungsdienst 

Die 18. Sitzung des Werksausschusses Rettungsdienst in der Wahlperiode 2019 – 2024 findet am

Mittwoch, dem 06.03.2024, um 17:00 Uhr
in 19348 Perleberg, Kreisverwaltung Prignitz, Berliner Str. 49, 
Haus 1, kleiner Sitzungssaal, Zi. 109 (Erdgeschoss)

statt. 

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

I. Öffentlicher Teil
 
 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2 Feststellung der Tagesordnung 
 3 Mitteilungen 
 4 Anfragen der Abgeordneten

II. Nichtöffentlicher Teil
 
 5 Beschluss über eine Auftragsvergabe  
 6 Mitteilungen 
 7 Anfragen der Abgeordneten 
 8 Schließen der Sitzung

19. Sitzung des Kreisausschusses Prignitz 

Die 19. Sitzung des Kreisausschusses Prignitz findet am 

Donnerstag, dem 29.02.2024, um 17:00 Uhr
in 19348 Perleberg, Kreisverwaltung Prignitz, Berliner Str. 49, Haus 1, Sitzungssaal (Obergeschoss)

statt. 

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

I. Öffentlicher Teil
 
 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2 Feststellung der Tagesordnung 
 3 Lagebericht zur Aufnahme von Geflüchteten des Landkreises Prignitz 
 4 Abberufung des Stellvertretenden Kreiswahlleiters für die Kommunalwahlen 2024 
 5 Berufung der Stellvertretenden Kreiswahlleiterin für die Kommunalwahlen 2024 
 6 Änderungsvorschlag für die Ernennung des Stellvertretenden Kreiswahlleiters für die Wahl zum  
  Brandenburgischen Landtag am 22. September 2024 
 7 Beschluss über die Nachwahl von Mitgliedern für den Kreisseniorenbeirat 
 8 Vergabe der Leistung „Verwertung von Bioabfällen einschließlich Containergestellung und Transport“ im Landkreis  
  Prignitz 
 9 Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarung zur Aufrechterhaltung des Fährbetriebes der Fähren „Ilka“ 
 (Lütkenwisch – Schnackenburg) und „Westprignitz“ (Lenzen – Pevestorf) 
 10 2. Änderung der Sportförderrichtlinie des Landkreises Prignitz 
 11 Information zum Breitbandausbau 
 12 Mitteilungen 
 13 Anfragen der Abgeordneten

II. Nichtöffentlicher Teil
 
 14 Mitteilungen 
 15 Anfragen der Abgeordneten 
 16 Schließen der Sitzung
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Öffentliche Zustellung
Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m. § 10 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 2005 S.2354) wird der

Aufforderung vom 01.11.2023 mit dem Aktenzeichen 3220-05-05-Ku/LWL-CD321 über eine Kraftfahrzeug- Zulassungs-
angelegenheit öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:    Cindy Dreßler
zuletzt wohnhaft: Wilsnacker Str. 35
   19348 Perleberg 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landkreises Prignitz, Der Landrat, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung, Ver-
kehr, Bußgeldstelle, Kfz-Zulassung, Zimmer-Nr: 153, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass nach Zustellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird 
und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Öffentliche Zustellung
Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m. § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.

Der Bescheid des Landkreises Prignitz vom 14.02.2024 mit dem Aktenzeichen 65.19869.2 JO über eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit öffentlich zugestellt.

Empfänger:   Sergej Mohlang
zuletzt wohnhaft:  John-Sieg-Str. 12
   10365 Berlin

Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV Sachbereich Ordnung, Ver-
kehr, Bußgeldstelle, Zimmernummer: 150, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.

Öffentliche Zustellung

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m. § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist.

Der Bescheid des Landkreises Prignitz vom 14.02.2024 mit dem Aktenzeichen 65.21039.7 JO über eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit öffentlich zugestellt.

Empfänger:   Sabine Sandmann
zuletzt wohnhaft:  Liebigstr. 76
   45145 Essen
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV Sachbereich Ordnung, Ver-
kehr, Bußgeldstelle, Zimmernummer: 150, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.
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Öffentliche Zustellung

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m. § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 2005 S.2354), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) wird das 

Schreiben vom 22.12.2023 mit dem Aktenzeichen 323633/07.05.1994 über eine Führerscheinangelegenheit öffentlich 
zugestellt. 

Empfänger:   Trym SundfØr Myklebust
zuletzt wohnhaft:  Lindebergaasen 20q
   1068 OSLO
   N 

Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung und 
Verkehr und Bußgeldstelle, Fahrerlaubnisbehörde, Zimmernummer: 146, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und 
abgeholt werden.
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt. 

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt und nach Zu-
stellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können. 


